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CDU-Fraktion
( Anfrage Nr. 15-0202/2021 )

Eingereicht am 27.01.2021 um 12:24 Uhr.

gemäß § 14 der Geschäftsordnung des Rates der Landeshauptstadt Hannover

(Not-)Betreuungszeiten in Grundschulen und Kitas im Stadtbezirk

Der aktuellen Niedersächsischen Corona-Verordnung zu folge, bleiben Schulen und 
Kindertagesstätten weitgehend geschlossen. Die Pflicht zum Präsenzunterricht wurde 
aufgehoben, allerdings gibt es auch eine Notbetreuung. In der Praxis werden Unterricht und 
Notbetreuung unterschiedlich ausgeführt, angefangen bei den Uhrzeiten. Bei einigen gibt es 
zudem einen wöchentlichen Wechsel, bei anderen einen 2-3-Tages-Wechsel.

 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Verwaltung :
0. Welche (Ganztags-)Grundschulen und welche Kindertagesstätten im Stadtbezirk 

führen welches Wechselintervall durch und was sind die regulären Unterrichts-/ 
Betreuungszeiten (bitte einzeln auflisten)?

0. Inwiefern findet an den einzelnen (Ganztags-)Grundschulen und Kindertagesstätten 
ein ganztägiger Unterricht bzw. eine zeitlich erweiterte Notbetreuung statt (bitte 
einzeln auflisten)?

0. Kann in Kindertagesstätten im Stadtbezirk, insbesondere in denjenigen, die im 
Regelbetrieb das offene Gruppenkonzept verfolgen, je Regelgruppe auch eine 
Notbetreuungsgruppe angeboten werden?
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